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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen 
Kunststoffverschluss  bestehend  aus  einem  Unter- 
teil  mit  darin  angeordneter  Ausgussöffnung  und  ei- 
ner  mit  dem  Unterteil  über  ein  Filmscharnier  verbun- 
dene  Kappe,  wobei  der  Verschluss  direkt  oder  un- 
ter  Zwischenlage  eines  Zwischenstückes  auf  einen 
durch  einen  durchstechbare  Membran  oder  Folie 
verschlossenen  Behälterhals  sitzt  (bekannt  aus 
CH-A  485  563).  Eine  solche  Folie  oder  Membran 
bildet  für  den  Endverbrauch  eine  Garantie,  dass 
der  Inhalt  des  Behälters  dem  entspricht  was  der  Lie- 
ferant  eingefüllt  hat.  Ausserdem  trägt  sie  durch  ab- 
soluten  Luftabschluss  dazu  bei,  dass  keine  Oxydati- 
on  des  abgefüllten  Produktes  stattfinden  kann. 

Bekannt  sind  einfache  Verschlüsse  mit  einer  auf 
dem  Behälterhals  aufschraubbaren  Kappe  unter 
der  sich  eine  von  Hand  oder  mit  einem  Hilfswerk- 
zeug  zu  durchstechende  Folie  befindet.  Ein  solcher 
Verschluss  bietet,  ohne  Nachprüfung  dem  Endab- 
nehmer  keine  Garantie,  dass  der  Inhalt  unversehrt 
ist.  Er  müsste  dazu  erst  die  Kappe  abschrauben! 

Grössere  Sicherheit  bieten  Schraubverschlüsse 
die  gegen  ein  erstes  Abschrauben  gesichert  sind. 
Derartige  Schraubverschlüsse  sind  bekannt.  Damit 
die  Kappe  nicht  ohne  weiteres  abgeschraubt  wer- 
den  kann  ist  sie  mit  einem  Garantieband  versehen, 
das  rätschenartig  mit  dem  Behälterhals  in  Verbin- 
dung  steht.  Dadurch  wird  das  Abschrauben  der 
Verschlusskappe  verhindert  solange  das  Garantie- 
band  unversehrt  ist.  Erst  nachdem  das  Garantie- 
band  abgerissen  und  entfernt  worden  ist,  kann  die 
Kappe  abgeschraubt  werden.  Zur  Dokumentation 
sei  auf  die  DE-A  24  56  931  ,  29  04  181  ,  29  23  379,  29 
52  779  und  32  02  226  verwiesen. 

Eine  Weiterentwicklung  gibt  die  EU-PS  0050  490 
an.  Nachdem  das  Garantieband  entfernt  ist,  kann 
die  Kappe  weiter  aufgeschraubt  werden  und  fasst 
dabei  unter  den  Rand  eines  oberen,  absprengbaren 
Teiles  des  Behälterhalses.  Beim  erstmaligen  Ab- 
schrauben  der  Kappe  reisst  die  Kappe  den  ab- 
sprengbaren  Teil  vom  Behälterhals  ab. 

Sämtliche  bisher  bekannten  Massnahmen  zur  Er- 
höhung  der  Sicherheit  für  die  Unberührtheit  des  Be- 
hälterinhaltes,  stehen  im  direkten  Widerstreit  mit 
der  gewünschten  Bequemlichkeit  beim  Gebrauch. 
Will  man  vom  Behälterinhalt  Gebrauch  machen, 
muss  jedesmal  die  Kappe  abgeschraubt  und  danach 
wieder  aufgeschraubt  werden.  Es  besteht  dabei  die 
Gefahr,  dass  die  abgeschraubte  Kappe  verloren 
geht,  so  dass  der  Behälter  nicht  mehr  verschlossen 
werden  kann  und  der  Inhalt  verdirbt  oder  in  seiner 
Qualität  beeinträchtigt  wird. 

Die  Erfindung  stellt  sich  zur  Aufgabe  einen  Be- 
hälterverschluss  zu  schaffen,  der  bei  Behältern 
verwendet  werden  kann,  deren  Inhalt  mittels  einer 
Membran  oder  Folie  gegen  Unberührtheit  garan- 
tiert  ist.  Zudem  soll  er  gebraucherfreundlich  sein, 
und  statt  einer  einfachen  Abschraubkappe  eine 
Ausgussöffnung  aufweisen,  die  durch  eine  unver- 
lierbare  Kappe  mit  Scharnier  verschlossen  werden 
kann.  Die  Handhabung  soll  möglichst  einfach  sein, 
so  dass  keine  ausführliche  Gebrauchsanweisung 
erforderlich  ist. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  mit  einem  Ver- 
schluss  der  eingangs  genannten  Art,  der  die  spezi- 
fischen  Merkmale  des  Patentanspruches  1  auf- 
weist. 

5  Der  Verschluss  muss  prinzipiell  in  der  Lage  sein 
zwei  Lagen  einzunehmen,  nämlich  einer  bezüglich 
des  Behälterhalses  höhere  Lage,  bei  dem  die  Folie 
oder  Membran  unversehrt  ist  und  eine  tiefere  Lage 
bei  dem  die  Folie  oder  Membran  durchstochen  oder 

10  durchschnitten  ist.  Diese  beiden  Lagen  werden  im 
Folgenden  als  "Garantielage"  beziehungsweise 
"Gebrauchslage"  des  Verschlusses  bezeichnet. 

Die  Erfindung  bietet  dazu  zwei  Varianten  an.  Pa- 
tentanspruch  2  schlägt  vor  den  Verschluss  durch 

15  eine  Schraubwirkung  von  der  Garantielage  (nach 
Abreissen  oder  Absprengen  des  Garantiebandes) 
in  die  Gebrauchslage  zu  bringen.  Gemäss  Patentan- 
spruch  3  lässt  sich  der  Verschluss  durch  axiales 
Aufschieben  oder  Stessen  (ebenfalls  nach  Abreis- 

20  sen  oder  Absprengen  des  Garantiebandes)  von  der 
Garantielage  in  die  Gebrauchslage  bringen. 

In  der  Zeichnung  sind  einige  Ausführungsbei- 
spiele  des  Erfindungsgegenstandes  dargestellt: 

25  Figur  1  zeigt  einen  Schraubverschluss  in  Garan- 
tielage; 

Figur  1a  denselben  Verschluss  in  Gebrauchslage 
und 

Figur  1b  den  Verschluss  nach  Figur  1a  mit  geöff- 
30  neter  Verschlusskappe 

Figur  2  einen  Verschluss  in  Garantielage,  der 
durch  axiales  Aufschieben  oder  Stessen  in  die  Ge- 
brauchslage  gebracht  werden  kann; 

Figur  2a  den  Verschluss  nach  Figur  2  in  Ge- 
35  brauchslage; 

Figur  2b  denselben  Verschluss  mit  geöffneter 
Kappe; 

Figur  3  einen  Verschluss  entsprechend  Figur  2 
mit  einem  Behälter,  dessen  Hals  entsprechend  ge- 

40  formt  ist; 
Figur  4  einen  Schraubverschluss  und  einem  Be- 

hälter  dessen  Hals  mit  einer  Rätschenverzahnung 
versehen  ist  und 

Figur  5  ein  Zwischenstück  für  sich  und  einen  Be- 
45  hälter,  dessen  Hals  so  geformt  ist,  dass  das  Zwi- 

schenstück  auf  den  Hals  aufgepresst  oder  aufge- 
sprengt  werden  kann. 

Die  Figuren  1,1a,1b  zeigen  einen  aufschraubba- 
50  ren  Kunststoff-Scharnierverschluss  mit  einer  Kap- 

pe  1  und  einem  Unterteil  2,  die  durch  ein  an  sich  be- 
kanntes  Filmscharnier  3  miteinander  verbunden 
sind.  Dieser  eigentliche  Verschluss  ist  nicht  direkt, 
sondern  mittels  eines  ringförmigen  Zwischenstücks 

55  4  mit  dem  Behälter  5  verbunden.  Das  Zwischen- 
stück  hat  ein  Innengewinde  41  und  ein  Aussengewin- 
de  42.  Mit  dem  Innengewinde  ist  es  auf  den  Behäl- 
terhals  51  befestigt.  Auf  das  Aussengewinde  42 
des  Zwischenstückes  ist  der  eigentliche  Ver- 

60  schluss  1,2,3  aufgeschraubt.  Zwischen  dem  oberen 
Rand  des  Flaschenhalses  51  und  dem  Zwischen- 
stück  4  ist  eine  Folie  6  angebracht,  die  mit  dem  Rand 
des  Behälterhalses  und  gegebenenfalls  zusätzlich 
mit  dem  Zwischenstück  4  versiegelt,  verschweisst 

65  oder  angeklebt  ist.  Das  Zwischenstück  4  ist  mit  ei- 
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iem  Oeffnungsorgan  43  versehen  das  sich  in  üa- 
antielage  nach  Figur  1  oberhalb  der  Folie  6  befin- 
let.  Wird  der  Verschluss  von  der  Garantielage  in 
lie  Gebrauchslage  nach  Figur  1a  gebracht,  betätigt 
lin  hohler  Stössel  21  das  Oeffnungsorgan  43  und  5 
iringt  es  in  die  in  Figur  1a  dargestellte  Lage  43'  bei 
ler  es  die  Folie  6  aufgeschnitten  und  weggedrückt 
tat. 

Der  Unterteil  2  ist  wie  oben  erwähnt  mit  einem 
lohlen  Stössel  21  versehen,  der  an  die  Ausgussöff-  10 
tung  22  anschliesst.  In  der  Gebrauchslage  nach  Fi- 
jur  1a  liegt  der  ringförmige  Vorsprung  23  auf  dem 
Zwischenstück  4  auf  und  bestimmt  die  exakte  Lage 
ies  Verschlusses  bezüglich  des  Zwischenstückes. 
)ie  Kappe  1  ist  mit  einem  Schliessring  11  versehen,  15 
ler  bei  geschlossener  Kappe  die  Ausgussöffnung 
12  verschliesst. 

Damit  der  Verschluss  nicht  ohne  weiteres  von 
ier  Garantielage  (Figur  1)  in  die  Gebrauchslage 
Figur  1a)  gebracht  werden  kann,  ist  am  Zwischen-  20 
ätück  ein  Garantieband  44  angebracht  und  durch 
äine  Sollbruchnaht  45  damit  verbunden.  An  der  In- 
lenseite  ist  das  Garantieband  mit  rätschenartigen 
Jahnen  46  versehen,  die  mit  entsprechenden  am 
jnteren  Teil  des  Behälterhalses  angebrachten  Zäh-  25 
len  52  im  Eingriff  sind.  Dadurch  wird  verhindert, 
Jass  der  Verschluss  aus  seiner  Garantielage  ein- 
äch  abgeschraubt  werden  kann. 

Am  Garantieband  ist  ein  Griffstück  47  ange- 
facht  mit  dem  es  vom  Zwischenstück  abgerissen  30 
werden  kann.  Erst  nach  dem  Abreissen  des  Garan- 
iebandes  kann  der  Verschluss  von  der  Garantiela- 
ge  weiter  bis  in  die  Gebrauchslage  geschraubt  wer- 
den. 

Die  Figuren  2,2a,2b  zeigen  einen  ähnlichen  Ver-  35 
schluss,  der  sich  aber  prinzipiell  von  dem  Ver- 
schluss  nach  Figur  1  dadurch  unterscheidet,  dass 
sr  von  seiner  Garantielage  nach  Figur  1  in  die  Ge- 
srauchslage  nach  Figur  1a  durch  axiales  Aufschie- 
aen  oder  Stessen  bringbar  ist.  Ein  weiterer  Unter-  40 
schied  besteht  darin,  dass  dabei  die  Folie  60  von  ei- 
nem  hohlen  Dorn  201,  der  in  die  Ausgussöffnung 
202  mündet,  durchstossen  wird,  so  dass  sie  in  die  in 
Figur  2a  dargestellte  Lage  601  gelangt.  Das  Zwi- 
schenstück  40  ist  nicht  auf  dem  Behälterhals  501  45 
aufgeschraubt,  sondern  aufgesprengt.  An  seiner 
Aussenseite  hat  das  Zwischenstück  kein  Gewinde, 
sondern  zwei  parallel  verlaufende  Arretierungsril- 
len  402,  wie  in  grösserem  Masstab  in  Figur  5  er- 
sichtlich  ist.  Der  Abstand  zwischen  den  Rillen  402  50 
bestimmt  den  Abstand  zwischen  der  Garantielage 
und  Gebrauchslage.  Im  Innern  des  Unterteiles  20 
sind  Arretierungsnasen  202  angebracht  (siehe 
auch  Figur  3),  die  je  nach  der  Lage  des  Verschlus- 
ses  10,20,30  hinter  die  obere  oder  die  untere  Rille  55 
greifen.  Damit  die  Garantielage  gesichert  ist,  ist 
auch  hier  ein  Garantieband  403  am  Zwischenstück 
40  angebracht  und  durch  eine  Sollbruchnaht  404 
damit  verbunden.  Im  Gegensatz  zum  Garantieband 
nach  Figur  1  ist  hier  aber  keine  rätschenartige  60 
Drehsicherung  mehr  erforderlich.  Der  in  der  Ga- 
rantielage  befindliche  Verschluss  kann  zwar  ge- 
dreht  aber  nicht  mehr  abgezogen  werden.  Bei  ent- 
sprechender  Form  (wie  bei  Figur  2)  des,  an  den  Be- 
hälterhals  anschliessenden  Teiles  des  Behälters  65 

nra  Deim  AUTscnieDen  in  aie  ueDrauuisiaye  uas 
äarantieband  selbsttätig  abgesprengt.  Stattdessen 
önnte  es  auch  mit  einem  Abreissgriff  versehen 
ein. 

Der  Verschluss  nach  Figur  2  kann  daher  durch  • 
)ruck  in  Richtung  des  Pfeiles  A  von  der  Garantiela- 
ie  nach  Figur  2  in  die  Gebrauchslage  nach  Figur  2a 
lebracht  werden.  Hierzu  genügt  ein  Schlag  oder 
Jtoss.  Dabei  platzt  das  Garantieband  403  von  sel- 
ler  ab  und  die  Arretierungsnasen  202  die  bisher  un- 
sr  die  obere  Rille  402  griffen,  greifen  nun  unter  die 
mtere  Rille  402.  Als  Anschlag  dient  der  ringförmige 
Ursprung  203  an  der  Unterseite  des  Unterteiles 
!0. 

Die  Figuren  3-5  zeigen  einige  weitere  Ausfüh- 
ungsvarianten. 

Figur  3  zeigt  unten  einen  Behälterhals  502  an  dem 
>arallel  verlaufende  Arretierungsringe  503  direkt 
ingeformt  sind.  Auf  den  oberen  Rand  des  Halses 
st  eine  Folie  60  angebracht,  mit  dem  der  Inhalt  des 
Jehältnisses  gegen  unbefugten  Eingriff  gesichert 
st.  Dadurch  ist  ein  gesondertes  Zwischenstück 
iberflüssig  geworden.  Dagegen  muss  jetzt  das  Ga- 
antieband  204  am  Unterteil  20  des  Verschlusses 
ingebracht  werden.  Es  ist  durch  die  Sollbruchnaht 
»05  mit  dem  unteren  Rand  des  Unterteiles  20  ver- 
enden.  Ansonsten  entspricht  die  Anordnung  und 
iie  Wirkungsweise  dem  anhand  der  Figuren  2,2a,2b 
jeschriebenen. 

Figur  4  zeigt  einen  aufschraubbaren  Ver- 
schluss.  Der  Behälterhals  weist  ein  Aussengewinde 
504  und  eine  daran  anschliessende  Rätschenver- 
:ahnung  505  auf.  Der  obere  Rand  des  Halses  ist  mit 
äiner  aufgeklebten  oder  aufgeschweissten  Mem- 
jran  60  versehen.  Der  untere  Rand  des  Unterteiles 
20  ist  mit  einem  Garantieband  204  mit  Abreisslasche 
206  versehen. 

Der  Unterteil  20  des  Verschlusses  ist  mit  einem, 
iem  Gewinde  504  am  Behältnis  entsprechenden  In- 
lengewinde  207  versehen.  An  der  unteren,  dem  Be- 
lälterhals  zugewendeten  Seite  des  Unterteiles  20 
st  eine  Schneidspitze  208  angebracht,  die  in  eine 
Äuflaufkante  209  übergeht,  die  wie  eine  Pflugschar 
wirkt.  Beim  Aufschrauben  (nach  dem  Entfernen  des 
Garantiebandes)  in  die  Gebrauchslage  schneidet 
zuerst  die  Spitze  208,  nach  dem  Erreichen  einer  ge- 
wissen  Tiefe  schneidet  der  Zahn  nicht  mehr  und  die 
Auflaufkante  209  drückt  die  teilweise  ringförmig 
aufgeschnittene  Membran  60  nach  innen.  Es  be- 
steht  aber  keine  Gefahr,  dass  ein  loser  Teil  der  Fo- 
lie  in  den  Behälter  gelangt. 

Figur  5  zeigt  ein  Zwischenstück  400,  das  bei  ent- 
sprechender  Dimensionierung  das  Zwischenstück 
40  nach  Figur  2  ersetzen  könnte.  Es  unterscheidet 
sich  aber  von  diesem  dadurch,  dass  als  Ersatz  für 
eine  gesonderte  Folie  hier  der  obere  Teil  des  Zwi- 
schenstückes  so  dünn  ausgebildet  ist,  dass  es  eine 
durchstechbare  Membran  405  bildet.  Zusätzlich  ist 
diese  Membran  noch  mit  sternförmig  angeordneten 
Schwächungslinien  406  versehen.  Für  ein  sicheres 
Aufsprengen  auf  den  Behälterhals  ist  das  Zwi- 
schenstück  mit  einer  Ringwulst  506  versehen  und 
die  Innenwand  des  Zwischenstücks  400  weist  eine 
Ringwulst  407  auf. 

Der  Uebersichtlichkeit  halber  sind  in  der  Zeich- 
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nung  diejenigen  Sicherungsmittel  weggelassen,  wel- 
che  ein  Oeffnen  der  Kappe  1  beziehungsweise  10 
verhindern  solange  sich  der  Verschluss  in  der  Ga- 
rantielage  befindet.  Ohne  derartige  Sicherungsmit- 
tel  könnte  man  die  Kappe  öffnen  und  die  Folie  oder 
Membran  durch  die  Ausgussöffnung  hindurch  auf- 
stechen! 

Ein  solches  Sicherungsmittel  könnte  die  Form  ei- 
nes  zusätzlichen  Garantiebandes  haben,  was  aber 
umständlich  wäre.  Die  schweizerische  Patent- 
schrift  No.  667  249  gibt  eine  Lösung  für  dieses  Pro- 
blem  an,  indem  an  der  Kappe  ein  Haken  angeformt 
ist  der  die  Kappe  in  Garantielage  verriegelt  und  sich 
selbsttätig  vom  Unterteil  löst,  wenn  der  Verschluss 
in  die  Gebrauchslage  gebracht  wird! 

Patentansprüche 

1.  Kunststoffverschluss  bestehend  aus  einem 
Unterteil  mit  darin  angeordneter  Ausgussöffnung 
und  einer  mit  dem  Unterteil  über  ein  Filmscharnier 
verbundenen  Kappe,  wobei  der  Verschluss  direkt 
oder  unter  Zwischenlage  eines  Zwischenstückes 
auf  einen  durch  eine  durchstechbare  Membran 
oder  Folie  (6,  60,  601)  verschlossenen  Behälterhals 
sitzt,  dadurch  gekennzeichnet,  mindestens  ein  Teil 
des  Verschlusses  durch  Sicherungsmittel  bezüg- 
lich  des  oberen  Randes  des  Behälterhalses  in  einer 
oberen  Garantielage  gehalten  ist,  und  erst  nach 
Wegnehmen  oder  Wegbrechen  der  Sicherungsmit- 
tel  (44,  204,  403)  in  eine  tiefere  Gebrauchslage 
bringbar  ist,  und  dass  am  Unterteil  oder  am  Zwi- 
schenstück  (2,  20)  Mittel  zum  Durchschneiden 
(208,  209)  oder  Durchstossen  (43,  201)  der  den  Be- 
hälterhals  verschliessenden  Membran  oder  Folie 
(6,  60,  601)  angeordnet  sind. 

2.  Verschluss  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Verschluss  mit  Hilfe  eines  am 
Unterteil  angebrachten  Gewindes  von  der  Garantie- 
lage  in  die  Gebrauchslage  bringbar  ist,  und  dass  ein 
abreissbares  oder  absprengbares  Garantieband 
(204,  205)  am  Unterteil  angeordnet  ist,  das  mit  ei- 
nem  am  Behälterhals  angeordneten  Rätschenteil 
(505)  zusammenwirkt,  der  ein  Abschrauben  des 
Verschlusses  verunmöglicht  solange  das  Garantie- 
band  mit  dem  Unterteil  verbunden  ist  (Fig.  4). 

3.  Verschluss  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  er  mit  Hilfe  am  Behälterhals  oder  am 
Zwischenstück  und  an  der  Innenseite  des  Untertei- 
les  angebrachten,  miteinander  in  Wirkverbindung 
stehenden  Arretierungsorganen  (202,  402,  503)  in 
einer  oberen  Garantielage  und  in  einer  Gebrauchs- 
lage  gehalten  ist,  wobei  die  Arretierungsorgane  ein 
axiales  Aufschieben  des  Verschlusses  in  die  Ga- 
rantie-  und  Gebrauchslage  ermöglichen,  aber  ein 
Abziehen  desselben  verhindern,  wobei  die  Garan- 
tielage  durch  ein  abreissbares  oder  absprengbares 
Garantieband  am  Unterteil  oder  am  Zwischenstück 
(204,  403)  gesichert  ist. 

4.  Verschluss  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Behälter  durch  eine  ein- 
stückig  mit  dem  Zwischenstück  (400)  geformten 
Membran  (405)  verschlossen  ist. 

5.  Verschluss  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Behälter  durch  eine  direkt  auf 

den  Behälterhais  aufgebrachte  Folie  (6,  60)  ver- 
schlossen  ist. 

6.  Verschluss  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Behälterhals  durch  ein  ringförmi- 

5  ges,  mit  einer  Folie  (60)  versehenen  Zwischenstück 
(40)  verschlossen  ist. 

7.  Verschluss  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Mittel  zum  Durchstossen  der  Fo- 
lie  (60)  einen  an  die  Ausgussöffnung  anschliessen- 

10  den  Hohldorn  (201)  umfassen. 
8.  Verschluss  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  die  Mittel  zum  Durchschneiden  der 
Folie  (60)  einen  Schneidzahn  (208)  umfassen,  des- 
sen  Spitze  (208)  die  Folie  schneidet  und  die  Flanke 

15  (209)  dieselbe  radial  nach  aussen  verdrängt. 
9.  Verschluss  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  das  Zwischenstück  (4)  mit  einer 
Schneidvorrichtung  (43)  versehen  ist,  die  durch  ei- 
nen  hohlen  an  die  Ausgussöffnung  anschliessen- 

20  den  Stössel  (21  )  betätigbar  ist. 
10.  Verschluss  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  das  Zwischenstück  (40)  eine 
zentrale  Oeffnung  hat,  deren  Durchmesser  dem 
Durchmesser  des  Domes  (201  )  entspricht. 

25  11.  Verschluss  nach  Anspruch  5  und  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Membran  (405)  des  Zwi- 
schenstückes  (400)  Schwächungslinien  (406)  auf- 
weist. 

30  Claims 

1  .  Plastic  closure  comprising  a  base  with  a  pour- 
ing  opening  arranged  trierein  and  a  cap  connected 
to  the  base  by  means  of  a  film  hinge,  the  closure  be- 

35  ing  positioned  on  a  Container  neck  closed  by  a  per- 
foratable  diaphragm  or  foil  (6,  60,  601),  either  direct- 
ly  or  accompanied  by  the  interposing  of  an  adaptor, 
characterized  in  that  at  least  pari  of  the  closure  is 
kept  by  securing  means  in  an  upper  guarantee  posi- 

40  tion  with  respect  to  the  upper  edge  of  the  Container 
neck  and  only  after  removing  the  breaking  away  the 
securing  means  (44,  204,  403)  can  be  brought  into 
a  lower  use  position  and  that  on  the  base  or  on  the 
adaptor  (2,  20)  are  provided  means  for  cutting  (208, 

45  209)  or  pushing  (43,  201)  through  the  diaphragm  or 
foil  (6,  60,  601)  closing  the  Container  neck. 

2.  Closure  according  to  claim  1  ,  characterized  in 
that  the  closure  can  be  brought  from  the  guarantee 
Position  into  the  use  position  with  the  aid  of  a  thread 

50  on  the  base,  and  that  on  the  latter  is  provided  a 
guarantee  band  (204,  205),  which  can  be  peeled  or 
torn  off,  said  base  cooperating  with  a  ratchet  part 
(505)  located  on  the  Container  neck  and  which 
renders  impossible  the  unscrewing  of  the  closure 

55  for  as  long  as  the  guarantee  band  is  connected  to 
the  base  (Fig.4). 

3.  Closure  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  it  is  kept  in  an  upper  guarantee  position  and  in  a 
use  position  with  the  aid  of  locking  members  (202, 

60  402,  503),  which  are  operatively  connected  to  one 
another  and  fitted  to  the  Container  neck  or  adaptor 
and  on  the  inside  of  the  base,  the  locking  members 
permitting  an  axial  pushing  of  the  closure  into  the 
guarantee  and  use  position,  but  preventing  a  re- 

65  moval  thereof,  the  guarantee  position  on  the  base 
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or  adaptor  (204,  403)  being  secured  by  a  guarantee 
band,  which  can  be  peeled  ortorn  off. 

4.  Closure  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  Container  is  closed  by  a  diaphragm  (405) 
shaped  in  one  piece  with  the  adaptor  (400).  5 

5.  Closure  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  Container  is  closed  by  a  foil  (6,  60)  directly 
applied  to  the  Container  neck. 

6.  Closure  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  Container  neck  is  closed  by  a  circular  adap-  10 
tor  (40)  provided  with  a  foil  (60). 

7.  Closure  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  means  for  perforating  foils  (60)  comprise  a 
hollow  mandrel  (201)  connected  to  the  pouring  open- 
ing.  15 

8.  Closure  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  means  for  cutting  through  the  foil  (60)  com- 
prises  a  cutting  tooth  (208),  whose  tip  (208)  cuts 
through  the  foil  and  whose  edge  (209)  forces  same 
radially  outwards.  20 

9.  Closure  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  adaptor  (4)  is  provided  with  a  cutting  de- 
vice  (43),  which  can  be  operated  by  a  hollow  push 
rod  (21)  connected  to  the  pouring  opening. 

10.  Closure  according  to  claim  1,  characterized  in  25 
that  the  adaptor  (40)  has  a  central  opening,  whose 
diameter  corresponds  to  that  of  the  mandrel  (201). 

11.  Closure  according  to  Claims  5  and  8,  charac- 
terized  in  that  the  diaphragm  (405)  of  the  adaptor 
(400)  has  weakening  lines  (406).  30 

Revendications 

1  .  Fermeture  en  matiere  plastique  composee  d'une  35 
partie  inferieure  comprenant  une  ouverture  de  de- 
versement  qui  est  disposee  dans  celle-ci  et  d'un  ca- 
puchon  qui  est  relie  ä  la  partie  inferieure  par  une 
charniere  en  forme  de  pellicule,  la  fermeture  etant 
posee  directement  ou  avec  interposition  d'une  piece  40 
intermediaire  sur  un  gouiot  de  recipient  qui  est  fer- 
me  par  une  membrane  ou  une  feuille  (6,  60,  601)  pou- 
vant  etre  percee,  caracterisee  par  le  fait  qu'au 
moins  une  partie  de  la  fermeture,  gräce  ä  des 
moyens  de  protection,  est  maintenue  par  rapport  au  45 
bord  superieur  du  gouiot  du  recipient  dans  une  posi- 
tion  superieure  de  garantie,  et  que  c'est  seulement 
apres  l'enlevement  ou  la  rupture  des  moyens  de  pro- 
tection  (44,  204,  403)  qu'elle  peut  etre  amenee 
dans  une  position  d'utilisation  plus  basse,  et  par  le  50 
fait  que  sont  disposes  sur  la  partie  inferieure  ou 
sur  la  piece  intermediaire  (2,  20)  des  moyens  pour 
decouper  (208,  209)  ou  pour  percer  (43,  201)  la 
membrane  ou  la  feuille  (6,  60,  601)  qui  ferme  le  gouiot 
du  recipient.  55 

2.  Fermeture  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
see  par  le  fait  que  la  fermeture  peut  etre  amenee  de 
ia  position  de  garantie  ä  la  position  d'utilisation  ä 
l'aide  d'un  filetage  dispose  sur  la  partie  inferieure, 
et  par  le  fait  qu'une  bände  d'inviolabilite  (204,  205)  60 
pouvant  etre  dechiree  ou  detachee  ä  force  est  dis- 
posee  sur  la  partie  inferieure  pour  cooperer  avec 
une  partie  ä  cliquets  (505)  qui  est  disposee  sur  le 
gouiot  du  recipient  et  qui  rend  impossible  le  devissa- 
ge  de  la  fermeture  aussi  longtemps  que  la  bände  65 

d'inviolabilite  est  reliee  ä  la  partie  inferieure  (figure 
4). 

3.  -  Fermeture  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
see  par  le  fait  qu'elle  est  maintenue  dans  une  posi- 
tion  superieure  de  garantie  et  dans  une  position 
d'utilisation  ä  l'aide  d'organes  de  blocage  (202,  402, 
503)  qui  sont  disposes  sur  le  gouiot  du  recipient  ou 
sur  la  piece  intermediaire  et  sur  le  cöte  interieur  de 
la  partie  inferieure,  et  qui  sont  entre  eux  en  liaison 
de  Cooperation,  les  organes  de  blocage  permettant 
de  pousser  axialement  la  fermeture  dans  la  position 
de  garantie  et  la  position  d'utilisation,  mais  empe- 
chant  de  la  retirer,  et  la  position  de  garantie  etant 
protegee  par  une  bände  d'inviolabilite  (204,  403)  qui 
peut  etre  dechiree  ou  detachee  ä  force  et  qui  est  si- 
tuee  sur  la  partie  inferieure  ou  sur  la  piece  interme- 
diaire. 

4.  Fermeture  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
see  par  le  fait  que  le  recipient  est  ferme  par  une 
membrane  (405)  formee  d'un  seul  tenant  avec  la  pie- 
ce  intermediaire  (400). 

5.  Fermeture  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
see  par  le  fait  que  le  recipient  est  ferme  par  une 
feuille  (6,  60)  qui  est  posee  directement  sur  le  gouiot 
du  recipient. 

6.  Fermeture  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
see  par  le  fait  que  le  gouiot  du  recipient  est  ferm§ 
par  une  piece  intermediaire  annulaire  (40)  qui  est 
munie  d'une  feuille  (60). 

7.  Fermeture  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
see  par  le  fait  que  les  moyens  pour  percer  la  feuille 
(60)  comprennent  un  poingon  creux  (201)  qui  se  rac- 
corde  ä  Pouverture  de  deversement. 

8.  Fermeture  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
see  par  le  fait  que  les  moyens  pour  decouper  la 
feuille  (60)  comprennent  une  dent  coupante  (208) 
dont  la  pointe  (208)  decoupe  la  feuille  et  dont  le 
flanc  (209)  deplace  celle-ci  radialement  vers  l'exte- 
rieur. 

9.  Fermeture  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
see  par  le  fait  que  la  piece  intermediaire  (4)  est  mu- 
nie  d'un  dispositif  de  decoupage  (43)  pouvant  etre 
actionne  par  un  poingon  creux  (21)  qui  se  raccorde  ä 
Pouverture  de  deversement. 

10.  Fermeture  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
see  par  le  fait  que  la  piece  intermediaire  (40)  prä- 
sente  une  ouverture  centrale  dont  le  diametre  cor- 
respond  au  diametre  du  poingon  (201). 

11.  Fermeture  selon  les  revendications  5  et  8,  ca- 
racterisee  par  le  fait  que  la  membrane  (405)  de  la 
piece  intermediaire  (400)  comporte  des  lignes  d'af- 
faiblissement  (406). 

5 
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